
Kommunisten, die wir die humansten Ideale vertre
ten, ist das eine Sache des Prinzips.“/13/

Die Leiter und Leitungen sind in doppelter Hinsicht 
verpflichtet, Recht und Gesetzlichkeit strikt zu achten: 
Sie sind einmal in ihren Handlungen und Entscheidun
gen selbst an das sozialistische Recht gebunden. Kein 
Leiter ist befugt, gleich aus welchen Gründen, die so
zialistische Gesetzlichkeit zu mißachten oder sie als 
angeblich lediglich „technische Regelung“ mit Berufung 
auf „besondere Situationen“ zu umgehen. „Ein Gesetz 
ist eine politische Maßnahme, ist Politik“./14/ Seine 
Verletzung ist eine Negierung des Willens der herr
schenden Arbeiterklasse und ihrer Verbündeten.
Zum anderen ist jeder Leiter verpflichtet, in seinem 
Verantwortungsbereich für die bewußte und strikte 
Durchsetzung des sozialistischen Rechts zu sorgen. Die 
Verwirklichung von Recht und Gesetzlichkeit und die 
Gewährleistung von Sicherheit, Disziplin und Ordnung 
sind notwendiger Bestandteil sozialistischer wissen
schaftlicher Staats- und Wirtschaftsleitung. Sie dienen 
dem Ziel, die Wachsamkeit der Werktätigen gegenüber 
allen Versuchen der ideologischen Aggression des Im
perialismus zu erhöhen, ihre Unduldsamkeit gegenüber 
Rechts- und Disziplinverletzungen und Erscheinungen 
der Schlamperei und Vergeudung zu fördern, und sie 
sind ein wichtiges Element der Rechenschaftslegung der 
Leiter und ihrer Berichtspflicht. Sorglosigkeit und 
Nachlässigkeit auf dem Gebiet der Gesetzlichkeit und 
des Rechts sind eine ernste Gefahr. „Die geringste Un
gesetzlichkeit ... ist schon eine Lücke, die sofort von 
den Feinden der Werktätigen ausgenutzt wird.“/15/ 
Sozialistische Gesetzlichkeit und Rechtssicherheit,

/13/ Rechenschaftsbericht des Zentralkomitees der Kommu
nistischen Partei der Sowjetunion, Moskau/Berlin 1971, S. 109/ 
110. Hinsichtlich der Maßnahmen zur Verbesserung der ge
richtlichen Tätigkeit vgl. Keil, „Einige Aufgaben der sowjeti
schen Rechtspflegeorgane im Zusammenhang mit dem XXIV. 
Parteitag der KPdSU“, NJ 1971 S. 256 ff.
/14/ Lenin, Werke, Bd. 23, Berlin 1968, S. 40. 
w Lenin, Werke, Bd. 29, Berlin 1961, S. 548.

Schutz der Würde, der Freiheit und Rechte der Bürger 
sind feste Prinzipien und Grundpfeiler der sozialisti
schen Demokratie, die durch die Macht des werktätigen 
Volkes unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer 
marxistisch-leninistischen Partei garantiert werden. 
Die unbedingte Achtung der sozialistischen Gesetzlich
keit, die jedem Bürger die volle Ausübung seiner 
Rechte gewährleistet, ist eine wichtige Bedingung für 
die freie und allseitige Entfaltung der Persönlichkeit 
in der sozialistischen Gesellschaft. Das sozialistische 
Recht bringt zum Ausdruck, „daß die engen Mauern 
des Privatinteresses, des Egoismus und des Konkur
renzkampfes, die der Kapitalismus zwischen den 
Menschen errichtet hat, gebrochen sind und dem 
neuen Prinzip der Zusammenarbeit, der gegenseitigen 
kameradschaftlichen Hilfe, der gemeinsamen Arbeit an 
der schnellen Verbesserung des Lebens der Gesellschaft 
und dadurch des Wohlstandes jedes einzelnen Platz 
gemacht haben“./16/ Das sozialistische Recht dient der 
Verwirklichung der menschlichen Freiheit. 
Entscheidende Bedeutung für die unablässige Festi
gung der sozialistischen Gesetzlichkeit und Rechts
sicherheit in allen Bereichen des staatlichen und gesell
schaftlichen Lebens hat die staatliche und gesellschaft
liche Kontrolle über die konsequente Durchführung des 
sozialistischen Rechts. Sie ist unabdingbarer Bestand
teil unserer sozialistischen Rechtsordnung. Zu ihr ge
hören Überprüfungen durch übergeordnete staatliche 
und wirtschaftsleitende Organe, die Organe der Arbei- 
ter-und-Bauern-Inspektion und die Gesetzlichkeits
aufsicht des Staatsanwalts ebenso wie die Eingaben der 
Bürger und ihrer Gemeinschaften, in deren Vorschlä
gen, Hinweisen, Anliegen und Beschwerden sich aus
drückt, daß die Werktätigen mehr und mehr von ihrem 
Recht selbst Besitz ergreifen und die sozialistische 
Rechtsordnung in der DDR zu ihrer eigenen Sache, zur 
Sache der gesamten Gesellschaft machen.

/16/ Programmatische Erklärung des Vorsitzenden des Staats
rates der DDR vor der Volkskammer am 4. Oktober 1960, 
Berlin 1960, S. 39.
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Zu einigen Problemen der Mitwirkung gesellschaftlicher Kräfte
in der gerichtlichen Hauptverhandlung und bei der Strafenverwirklichung
Die Materialien der 25. Plenartagung des Obersten 
Gerichts über Probleme der Verwirklichung der Maß
nahmen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit durch 
die Gerichte/1/ und die der 29. Plenartagung über Pro
bleme der Verwirklichung der sozialistischen Demokra
tie durch die Mitwirkung der Bürger im gerichtlichen 
Hauptverfahren/2/ haben bei der überwiegenden An
zahl der Gerichte zu einer wesentlichen Verbesserung 
der Arbeit, insbesondere zu einer höheren gesellschaft
lichen Wirksamkeit der Strafrechtsprechung, geführt. 
Jedoch gibt es — wie die Praxis zeigt — immer noch 
Fälle, wo der Aufwand, der im Einzelverfahren betrie
ben wird, nicht im richtigen Verhältnis zu den Anfor
derungen steht, die sich aus der Tat, der Person des Tä
ters und den der Tat zugrunde liegenden gesellschaft
lichen Konflikten ergeben.
Den Gerichten gelingt es noch nicht immer, die vor
handenen Kräfte richtig differenziert in denjenigen 
Fällen einzusetzen, in denen ein entsprechender Auf
wand an gesellschaftlicher Mitwirkung, insbesondere

/1/ Materialien der 25. Plenartagung des Obersten Gerichts 
sind in NJ 1970 S. 36 ff. veröffentlicht.
/2/ Materialien der 29. Plenartagung des Obersten Gerichts 
sind in NJ 1971 S. 33 ff. veröffentlicht.

bei der Gestaltung der Erziehung des Verurteilten, er
forderlich ist. Die Bemühungen zur Gestaltung des Er
ziehungsprozesses erstrecken sich noch oft unterschieds
los auf alle Täter, mag es sich nun um einen an sich 
positiv zu bewertenden Menschen handeln, der sich 
auch ohne besondere Bewährungs- und Kontrollmaß- 
nahmen künftig einwandfrei verhalten wird, oder um 
einen Verurteilten, der sich bisher der notwendigen 
gesellschaftlichen Einwirkung entzogen hat und 
Schwierigkeiten bei der Überwindung negativer Ver
haltensweisen bereitet. Dadurch kommt es z. T. zur 
Festlegung von Maßnahmen, die der Erziehung des Ver
urteilten dienen sollen, obwohl sich solche Maßnahmen 
erübrigen bzw. durch das Kollektiv in eigener Verant
wortung eingeleitet und kontrolliert werden können. 
Bei einer derart undifferenzierten Praxis wird ein Ge
richt natürlich nicht in der Lage sein, das Kollektiv 
gerade in den Fällen wirksam zu unterstützen, in de
nen eine solche Hilfe bei der Gestaltung des Erzie- 
hungs- und Selbsterziehungsprozesses des Verurteilten 
unbedingt notwendig ist.

Diese und ähnliche Feststellungen trafen die Bezirks
gerichte Gera und Frankfurt (Oder), die kürzlich vor
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